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Amtsblatt
der Gemeinde Südeichsfeld

bestehend aus den Ortschaften Heyerode, Hildebrandshausen, Lengenfeld unterm Stein, 
Katharinenberg mit den Ortsteilen Diedorf, Faulungen, Katharinenberg, Schierschwende, Wendehausen

Heyerode Hildebrandshausen Lengenfeld u. Stein Diedorf Faulungen Katharinenberg Schierschwende Wendehausen

Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse des Gemeinderates
aus der 8. Sitzung vom 20.12.2012
Beschluss-Nr.: 64-08/2012
Satzung über die Feuerwehren in der Gemeinde Südeichs-
feld
Der Gemeinderat fasst in seiner Sitzung vom 20.12.2012 den 
Beschluss, die Satzung über die Feuerwehren in der Gemeinde 
Südeichsfeld in der vorliegenden Form anzunehmen.

Beschluss-Nr.: 65-08/2012
Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, 
die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen 
werden, der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Sü-
deichsfeld
Der Gemeinderat fasst in seiner Sitzung vom 20.12.2012 den 
Beschluss, die Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädi-
gung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen heran-
gezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde 
Südeichsfeld in der vorliegenden Form anzunehmen.

Beschluss-Nr.: 66-08/2012
Nichtöffentliche Beschlussfassung

Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren
der Gemeinde Südeichsfeld

Auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes 2012 
vom 21.12.2011 (GVBl. S.531), des § 14 Abs. 1 des Thüringer 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz (Thüringer Brand- und Katastrophenschutz-
gesetz - ThürBKG -) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Februar 
2008 (GVBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes zur Änderung des Thüringer Versorgungsverbandgesetzes 
und des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vom 
30.03.1012 (GVBl. S. 113, 115) hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Südeichsfeld in seiner Sitzung am 20.12.2012 folgende

Feuerwehrsatzung
beschlossen:

§ 1
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Südeichsfeld 
sind als öffentliche Feuerwehren (§ 3 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 
ThürBKG) eine rechtlich unselbständige gemeindliche Einrich-
tung (§ 10 Abs. 3 ThürBKG). Sie führen die Bezeichnung:
1. Freiwillige Feuerwehr Diedorf;
2. Freiwillige Feuerwehr Faulungen;
3. Freiwillige Feuerwehr Heyerode;
4. Freiwillige Feuerwehr Hildebrandshausen;
5. Freiwillige Feuerwehr Lengenfeld unterm Stein;
6. Freiwillige Feuerwehr Schierschwende und
7. Freiwillige Feuerwehr Wendehausen.

(2) Sie sind eigenständige Feuerwehren unter der Gesamtleitung 
eines Ortsbrandmeisters.
(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehran-
gehörigen bedienen sie sich der Unterstützung der Feuerwehr-
vereine (§ 17).

§ 2
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren umfassen den 
abwehrenden Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der §§ 
1 und 9 ThürBKG, ferner die Gefahrenverhütungsschau (§ 21 
ThürBKG) und die Sicherheitswache (§ 22 ThürBKG).
(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Südeichsfeld 
die aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuer-
wehr-Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschrif-
ten aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Südeichsfeld glie-
dern sich in folgende Abteilungen:
1. Einsatzabteilung,
2. Alters- und Ehrenabteilung,
3. Frauenabteilung
4. Jugendabteilung
5.  und Feuerwehrkapelle.

§ 4
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepfl icht bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönli-
che Ausrüstung pfl eglich zu behandeln und nach dem Ausschei-
den aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorenge-
gangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte 
oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die Ge-
meinde Ersatz verlangen.
(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Ortsbrandmeister 
oder dem Wehrführer unverzüglich anzuzeigen
- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
- Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen 

Ausrüstung,
- Nichtgewährleistung der Einsatzbereitschaft einer Wehr.
Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, ist die Anzeige an die Gemeindeverwaltung weiterzuleiten.

§ 5
Aufnahme in die Einsatzabteilung 

der Freiwilligen Feuerwehren
(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung 
können Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen 
zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen werden 
(Fachberater).
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur 
Personen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der je-
weiligen Ortschaft haben (Einwohner) oder regelmäßig für Ein-
sätze in der Gemeinde zur Verfügung stehen. Sie müssen den 
Anforderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich 
gewachsen sein. Sie müssen das 16. Lebensjahr vollendet und 
dürfen in der Regel das 60. Lebensjahr noch nicht überschritten 
haben. Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nach 
§ 2 erforderlich ist, kann auf Antrag des Feuerwehrangehörigen 
die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der Einsatzabteilung bis 
zur Vollendung des 65. Lebensjahres durch den Bürgermeister 
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zugelassen werden, soweit die erforderliche geistige und körper-
liche Einsatzfähigkeit in diesem Fall jährlich durch ein ärztliches 
Attest nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 1 ThürBKG).
(3) Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren müssen Ein-
wohner der Gemeinde Südeichsfeld sein.
(4) Die Aufnahme in die Freiwilligen Feuerwehren ist schriftlich 
beim Ortsbrandmeister bzw. Wehrführer zu beantragen. Minder-
jährige haben mit dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustim-
mungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter vorzulegen.
(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit 
kann die Vorlage einer amtsärztlichen Bescheinigung verlangt 
werden.
(6) Auf Vorschlag des Ortsbrandmeisters, bei Feuerwehren in 
Ortschaften des Wehrführers, entscheidet der Bürgermeister 
über die Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen durch Handschlag zur ordnungsgemäßen Er-
füllung seiner Aufgaben (§ 13 Abs. 3 ThürBKG).
(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises 
und der Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige 
durch seine Unterschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit
- der Vollendung des 60. Lebensjahres,
- in den Fällen des § 13 Abs. 1 S. 2 ThürBKG spätestens mit 

Vollendung des 65. Lebensjahres
- dem Austritt,
- dem Ausschluss.
(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeis-
ter und dem Wehrführer erklärt werden.
(3) Der Bürgermeister kann einen Angehörigen der Einsatzab-
teilung aus wichtigem Grund nach Anhörung des Ortsbrand-
meisters, in Ortschaften auch des Wehrführers, entpflichten (§ 
13 Abs. 5 ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere das 
mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von der 
Ausbildung und/oder angesetzten Übungen.

§ 7
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilungen wählen aus ihrer 
Mitte den Ortsbrandmeister, dessen Stellvertreter, die Wehrfüh-
rer und die stellvertretenden Wehrführer.
(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 be-
zeichneten Aufgaben nach Anweisung des Ortsbrandmeisters, 
des Wehrführers oder der sonst zuständigen Vorgesetzten ge-
wissenhaft durchzuführen.
Sie haben insbesondere:
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen 

(z.B. Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallver-
hütungsvorschriften) sowie Anweisungen des Ortsbrand-
meisters, des Wehrführers oder der sonst zuständigen 
Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall 
geltenden Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Ver-
anstaltungen teilzunehmen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Ab-
schluss der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbil-
dung) nur im Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahre-
nen aktiven Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden.
(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 Satz 2.
(5) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemein-
degebietes gilt § 5 Abs. 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädi-
gungsverordnung (ThürFwEntschVO).

§ 8
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Ortsbrandmeister bzw. Wehrführer ihm
a) eine Ermahnung oder
b) einen mündlichen Verweis
aussprechen.
Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem 
Verweis ist dem Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder 
mündlichen Stellungnahme zu geben.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer wegen Erreichens der Alters-
grenzen gem. § 5 Abs. 2, dauernder Dienstunfähigkeit oder aus 
sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der Einsatzabtei-
lung ausscheidet.

(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet
a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeis-

ter bzw. Wehrführer erklärt werden muss,
b) durch Ausschluss (§ 6 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend).

§ 10
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren führen 
die Namen:
1.  Jugendfeuerwehr Diedorf,
2.  Jugendfeuerwehr Faulungen,
3.  Jugendfeuerwehr Heyerode,
4.  Jugendfeuerwehr Hildebrandshausen,
5.  Jugendfeuerwehr Lengenfeld unterm Stein,
6.  Jugendfeuerwehr Schierschwende,
7.  Jugendfeuerwehr Wendehausen.
(2) Die Jugendfeuerwehr ist der freiwillige Zusammenschluss 
von Jugendlichen im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr bis - in 
der Regel - zum vollendeten 16. Lebensjahr. Sie gestalten ihr 
Jugendleben als selbstständige Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr nach ihrer eigenen Jugendordnung.
(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr unterstehen die 
Jugendfeuerwehren der fachlichen Aufsicht und der Betreuung 
durch den Ortsbrandmeister als Leiter (Gesamtleiter) der Freiwil-
ligen Feuerwehren und durch die Wehrführer, die sich dazu des 
Jugendfeuerwehrwartes bedienen.
(4) Die Aufnahme in die Jugendwehr hat schriftlich unter Zustim-
mung der Erziehungsberechtigten zu erfolgen. Die Angehörigen 
der Jugendfeuerwehr dürfen nur an den für sie angesetzten 
Übungs- und Ausbildungsstunden teilnehmen.

§ 11
Ortsbrandmeister, stellvertretender Ortsbrandmeister,

Wehrführer, stellvertretender Wehrführer
(1) Leiter (Gesamtleiter) der Freiwilligen Feuerwehren der Ge-
meinde Südeichsfeld ist der Ortsbrandmeister.
(2) Der Ortsbrandmeister wird von den Angehörigen der Einsatz-
abteilungen auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.
(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer gemeinsamen 
Jahreshauptversammlung (§ 15) der Freiwilligen Feuerwehren 
der Gemeinde Südeichsfeld statt.
(4) Gewählt werden kann nur, wer einer Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Südeichsfeld angehört 
und die erforderlichen Fachkenntnisse durch erfolgreichen Be-
such der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge 
besitzt.
(5) Der Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der 
Gemeinde Südeichsfeld ernannt. Er ist verantwortlich für die Ein-
satzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Sü-
deichsfeld und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die 
ordnungsgemäße Ausstattung sowie für die Instandhaltung der 
Einrichtungen und Anlagen der Feuerwehren zu sorgen und den 
Bürgermeister in allen Fragen des Brandschutzes zu beraten. 
Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende 
Ortsbrandmeister, die Wehrführer und der Wehrführerausschuss 
zu unterstützen.
(6) Der stellvertretende Ortsbrandmeister hat den Ortsbrand-
meister bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den Ange-
hörigen der Einsatzabteilungen auf die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Ver-
sammlung statt, in der der Ortsbrandmeister gewählt wird. An-
dernfalls hat der Bürgermeister so rechtzeitig eine Versammlung 
der Angehörigen der Einsatzabteilungen einzuberufen, dass bin-
nen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines 
stellvertretenden Ortsbrandmeisters stattfinden kann. Der Stell-
vertretende Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit 
der Gemeinde Südeichsfeld ernannt.
(7) Die Wehrführer führen die Freiwilligen Feuerwehren in den 
Ortschaften nach Weisung des Ortsbrandmeisters. Der Wehrfüh-
rer wird von den aktiven Angehörigen der Ortschaftsfeuerwehr 
grundsätzlich in einer Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr (§ 14 Abs. 1) auf die Dauer von 4 Jahren gewählt. Ge-
wählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehren angehört und die erforderlichen Fachkenntnisse 
durch erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorge-
schriebenen Lehrgänge besitzt.
(8) Der stellvertretende Wehrführer hat den Wehrführer im Ver-
hinderungsfalle zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der 
Einsatzabteilung grundsätzlich in einer Jahreshauptversamm-
lung der Freiwilligen Feuerwehr (§ 14 Abs. 1) auf die Dauer von 
4 Jahren gewählt.
Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr angehört und die erforderlichen Fachkenntnisse 
durch erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorge-
schriebenen Lehrgänge besitzt oder in gesetzlichen vorgeschrie-
benen Zeitraum nachholt.
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§ 17
Feuerwehrvereine

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können sich zu 
(einem) privatrechtlichen Feuerwehrverein(en) zusammenschlie-
ßen. Näheres regelt die Vereinssatzung.

§ 18
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Südeichsfeld, den 11.01.2013
gez. Andreas Henning - Siegel -
Bürgermeister

Bekanntmachungshinweise:

Die vorstehende Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren der 
Gemeinde Südeichsfeld wurde durch Beschluss des Gemeinde-
rats in seiner öffentlichen Sitzung am 20.12.2012 beschlossen.
Der Satzungsbeschluss wurde sodann der zuständigen Rechts-
aufsichtsbehörde, dem Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, 
Kommunalaufsicht, angezeigt und zur rechtsaufsichtlichen Prü-
fung vorgelegt. Die Rechtsaufsichtsbehörde erteilte mit Schrei-
ben vom 08.01.2013 die Eingangsbestätigung und Zulassung 
der Bekanntmachung nach § 21 Abs. 3 Satz 2 ThürKO.
Am 11.01.2013 erfolgte daraufhin durch den Bürgermeister der 
Gemeinde Südeichsfeld die rechtswirksame Ausfertigung der 
Satzung. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemein-
de Südeichsfeld Nr. 1/2013 am 26.01.2013 wird die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung vorgenommen. Die Satzung gilt 
mit diesem Erscheinungstag des Amtsblatts der Gemeinde Sü-
deichsfeld als bekanntgemacht.
Sonstige Hinweise gem. § 21 Abs. 4 ThürKO:
Die Verletzung von gesetzlichen Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten zum Zustandekommen der Satzung ist mit Ausnahme der 
Regelungen zur Ausfertigung und Bekanntmachung unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde Südeichsfeld bei 
der Gemeinde Südeichsfeld:
· Dienststelle 99988 Heyerode, Hauptstraße 22,
· Dienststelle 99988 Diedorf, Brückenstraße 3, oder
· Dienststelle 99976 Lengenfeld unterm Stein, Unterm Kirch-

berg 1,
schriftlich geltend gemacht wurde. Die Geltendmachung soll den 
Sachverhalt der Verletzung bezeichnen. Wurde die Verletzung in-
nerhalb der Jahresfrist geltend gemacht, so kann sie auch nach 
Ablauf dieser Frist noch von jedermann geltend gemacht werden.
gez. Andreas Henning
Bürgermeister - Siegel -

Satzung 
zur Regelung der Aufwandsentschädigung

für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen  
Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonderen 

Dienstleistungen herangezogen werden, 
der Freiwilligen Feuerwehren 

der Gemeinde Südeichsfeld vom 11.01.2013

Auf Grund des §§ 19 Abs. 1 Satz 1 und 21 i.V.m. § 2 Abs. 1 und 
2 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Thüringer Haus-
haltsbegleitgesetzes 2012 vom 21.11.2011 (GVBl. S. 531) und 
des § 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 
(ThürFwEntschVO) vom 21. Dezember 1993 (GVBl. 1994 S. 
33), zuletzt geändert durch Artikel 15 der Thüringer Verordnung 
zur Umstellung von Geldbeträgen von Deutsche Mark in Euro 
in Rechtsverordnungen aus dem Bereich des Innenministeriums 
vom 11.12.2001 (GVBl. S. 92), hat der Gemeinderat der Gemein-
de Südeichsfeld in seiner Sitzung am 20.12.2012. nachstehende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Grundsatz

Die Aufwandsentschädigung wird nur gewährt, wenn die Tätigkeit 
ehrenamtlich ausgeführt wird.

§ 2
Höhe der Aufwandsentschädigung

(1) Der Ortsbrandmeister erhält eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 130,00 €, der Stellvertreter eine monat-
liche Aufwandsentschädigung von 65,00 €.

(9) Für den Wehrführer und dessen Stellvertreter gilt Abs. 5 Satz 
1 entsprechend.

§ 12
Sonstige Sonderaufgaben

(1) Die Gruppenführer werden auf Vorschlag des Wehrführers 
durch den Bürgermeister der Gemeinde Südeichsfeld berufen.
(2) Atemschutz- und sonstige Gerätewarte werden durch den 
Bürgermeister berufen.
(3) Allen Fahrtberechtigten ist durch den Bürgermeister eine 
Sonderfahrberechtigung für Feuerwehrfahrzeuge zu erteilen.

§ 13
Wehrführerausschuss

(1) Die Gemeinde Südeichsfeld hat mehrere Freiwillige Feuer-
wehren. Deshalb wird ein Wehrführerausschuss gebildet, der 
aus dem Ortsbrandmeister, dem stellvertretenden Ortsbrand-
meister, den Wehrführern und deren Stellvertretern besteht und 
die Aufgabe hat, sämtliche Angelegenheiten des Brandschutzes 
und der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Südeichsfeld zu 
koordinieren.
(2) Der Ortsbrandmeister beruft die Sitzungen des Wehrführer-
ausschusses ein. Er hat eine Wehrführerausschusssitzung ein-
zuberufen, wenn dies von mehr als der Hälfte der Mitglieder des 
Ausschusses schriftlich unter Angabe von Gründen beantragt 
wird.

§ 14
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Wehrführers findet jährlich eine (ge-
trennte) Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren 
statt.
(2) Die Jahreshauptversammlung wird in Abstimmung mit dem 
Ortsbrandmeister vom Wehrführer einberufen. Er hat einen Be-
richt über das abgelaufene Jahr zu erstatten.
(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wo-
chen einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglie-
der jeder Einsatzabteilung schriftlich unter Abgabe von Gründen 
verlangt.
(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Bürgermeister 
mindestens eine Woche vorher schriftlich bekannt zu geben.
(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilungen. Die Versammlung ist be-
schlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen der 
Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine 
zweite Versammlung nach Ablauf einer Woche einzuberufen, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der 
Einsatzabteilung beschlussfähig ist.
Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung 
beschließt auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob 
eine Abstimmung geheim erfolgen soll.

§ 15
Gemeinsame Hauptversammlung

(1) Unter Vorsitz des Ortsbrandmeisters findet jährlich eine ge-
meinsame Hauptversammlung aller Freiwilligen Feuerwehren 
der Gemeinde Südeichsfeld statt. Bei dieser Versammlung hat 
der Ortsbrandmeister einen Bericht über das abgelaufene Jahr 
zu erstatten.
(2) Die gemeinsame Hauptversammlung wird vom Ortsbrand-
meister einberufen. Sie ist innerhalb von zwei Wochen einzube-
rufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Ein-
satzabteilungen schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.
(3) § 14 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

§ 16
Wahlen

(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzu-
führenden Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die 
jeweilige Versammlung bestimmt.
(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens eine Woche vorher schriftlich zu verständigen. Hin-
sichtlich der Beschlussfähigkeit der Versammlung gilt § 14 Ab-
satz 5 Satz 2 und 3 entsprechend.
(3) Der Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter, die Wehrführer, 
die stellvertretenden Wehrführer und die Jugendfeuerwehrwarte 
werden einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.
(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen 
(Absatz 3 Satz 1) kann, wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht 
und die Wahlberechtigten mehrheitlich zustimmen, durch Hand-
zeichen gewählt werden.
(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Die Niederschrift über die Wahl des Ortsbrandmeisters, seines 
Stellvertreters, der Wehrführer und der stellvertretenden Wehr-
führer ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeis-
ter zur Ernennung zum Ehrenbeamten zu übergeben.
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Bekanntmachung

Öffentliche Festsetzung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2013

Für die Gemeinde Südeichsfeld gelten für das Kalenderjahr 2013 
folgende Hebesätze:

 Grundsteuer A 271 v.H.
 Grundsteuer B 389 v.H.

Gegenüber dem Kalenderjahr 2012 ist damit keine Änderung 
eingetreten, so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbeschei-
den für das Kalenderjahr 2013 verzichtet wird.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen 
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geän-
dert haben, wird deshalb gemäß § 27 Absatz 3 des Grundsteuer-
gesetzes in Verbindung mit § 11 der Hauptsatzung der Gemein-
de Südeichsfeld vom 13.12.2011 sowie der 1. Änderungssatzung 
vom 29.10.2012 die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013 in 
der gleichen Höhe wie für das Jahr 2012 veranlagt und hiermit 
öffentlich festgesetzt.
Die Grundsteuer 2013 wird mit den in den zuletzt erteilten Grund-
abgabenbescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuern 
sind an den Fälligkeitstagen auf das Konto der Gemeinde Sü-
deichsfeld zu überweisen. Bei vorliegender Einzugsermächti-
gung erfolgt auch weiterhin die Abbuchung der Grundsteuer zu 
den bekannten Fälligkeitsterminen. Sollte sich die hinterlegte 
Bankverbindung geändert haben, ist diese Änderung der Ge-
meindekasse noch vor der Fälligkeit mitzuteilen.
Bei eingetretenen oder künftigen Änderungen der Steuerhöhe 
werden Änderungsbescheide erteilt.

Andreas Henning
Bürgermeister

Aus der Sitzung des Ausschusses 
für Kultur, Jugend und Tourismus 
vom 26.11.2012
Der Ausschuss für Kultur, Jugend und Tourismus hat in seiner 
Sitzung dem Bürgermeister der Landgemeinde Südeichsfeld fol-
gende Empfehlung zum Umgang zur Veröffentlichung der Anzei-
gen in den Infokanälen gegeben:

- die Kosten für die Veröffentlichung in der 1. Ortschaft betra-
gen 10,00 €, für jede weitere fallen 5,00 € an, für Vereine 
bleibt dieser Service weiterhin kostenlos

- Danksagungstexte (eventuell mit Bild) sind auf maximal 2 
Seiten zu beschränken, Veranstaltungshinweise auf maximal 
3 Seiten

- Weihnachtsgrüße werden zusammengefasst veröffentlicht 
mit Auflistung der beteiligten Firmen und Institutionen

- Ergebnisse von Sportvereinen werden nicht veröffentlicht, 
sondern nur Sportvorschau

- Werbeanzeigen sind nur im „Südeichsfeldboten“ möglich
- Dauer der Veröffentlichung maximal 1 Woche, ortsansässige 

Veranstaltungshinweise maximal 3 Wochenenden

Ausnahmen werden nicht gestattet.
Der Bürgermeister Andreas Henning nimmt diese Empfehlung 
mit sofortiger Wirkung an. 

(2) Wehrführer und Führer mit Aufgaben, die mit denen des 
Wehrführers vergleichbar sind, erhalten eine monatliche Aufwan-
dentschädigung in Höhe von:
 Diedorf  75,00 € 
 Faulungen  40,00 € 
 Heyerode  75,00 € 
 Hildebrandshausen  40,00 € 
 Lengenfeld unterm Stein 65,00 € 
 Schierschwende  35,00 € 
 Wendehausen 55,00 € 
(3) Der Vertreter des Wehrführers erhält eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von:
 Diedorf 35,00 € 
 Faulungen  20,00 € 
 Heyerode  35,00 € 
 Hildebrandshausen  20,00 € 
 Lengenfeld unterm Stein  30,00 € 
 Schierschwende 15,00 € 
 Wendehausen  25,00 €.
(4) Nimmt der ständige Vertreter im Sinne von Absatz 3 die Auf-
gaben des Vertretenen zeitweise voll wahr, so richtet sich die 
Aufwandsentschädigung nach § 2 Abs. 2 dieser Satzung.
(5) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für die
 Jugendwarte der Ortschaften 25,00 € 
 Gerätewarte der Ortschaften  25,00 € 
 Atemschutzgerätewarte 25,00 € 
(6) Der Ausbilder erhält je Ausbildungsstunde  11,00 €.
(7) Die Auszahlung der Entschädigung erfolgt personengebun-
den. Kommen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für länger 
als 2 Stunden zusammenhängend zum Einsatz, so wird ihnen 
pro Einsatzstunde 1,50 € als Verpflegungssatz zur Verfügung 
gestellt.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Gemeinde Südeichsfeld, den 11.01.2013
gez. Andreas Henning
Bürgermeister - Siegel -

Bekanntmachungshinweise:

Die vorstehende Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädi-
gung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen heran-
gezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde 
Südeichsfeld vom 11.01.2013 wurde durch Beschluss des Ge-
meinderats in seiner öffentlichen Sitzung am 20.12.2012 be-
schlossen.
Der Satzungsbeschluss wurde sodann der zuständigen Rechts-
aufsichtsbehörde, dem Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, 
Kommunalaufsicht, angezeigt und zur rechtsaufsichtlichen Prü-
fung vorgelegt. Die Rechtsaufsichtsbehörde erteilte mit Schrei-
ben vom 08.01.2013 die Eingangsbestätigung und Zulassung 
der Bekanntmachung nach § 21 Abs. 3 Satz 2 ThürKO.
Am 11.01.2013 erfolgte daraufhin durch den Bürgermeister der 
Gemeinde Südeichsfeld die rechtswirksame Ausfertigung der 
Satzung. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemein-
de Südeichsfeld Nr. 1/2013 am 26.01.2013 wird die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung vorgenommen. Die Satzung gilt 
mit diesem Erscheinungstag des Amtsblatts der Gemeinde Sü-
deichsfeld als bekanntgemacht.

Sonstige Hinweise gem. § 21 Abs. 4 ThürKO:

Die Verletzung von gesetzlichen Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten zum Zustandekommen der Satzung ist mit Ausnahme der 
Regelungen zur Ausfertigung und Bekanntmachung unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde Südeichsfeld bei 
der Gemeinde Südeichsfeld:
· Dienststelle 99988 Heyerode, Hauptstraße 22,
· Dienststelle 99988 Diedorf, Brückenstraße 3, oder
· Dienststelle 99976 Lengenfeld unterm Stein, Unterm Kirch-

berg 1,
schriftlich geltend gemacht wurde. Die Geltendmachung soll den 
Sachverhalt der Verletzung bezeichnen. Wurde die Verletzung in-
nerhalb der Jahresfrist geltend gemacht, so kann sie auch nach 
Ablauf dieser Frist noch von jedermann geltend gemacht werden.

Gemeinde Südeichsfeld, 28.01.2013
gez. Andreas Henning
Bürgermeister - Siegel -
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